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Konsulent für Musikpflege
Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer verlieh 
am 12. Dezember 2014 im Linzer Landhaus 
an Franz Oberauer den Titel Konsulent für 
Musikpflege.

Herzliche Gratulation!
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Bauverhandlung / Bauberatung
Die nächste Bauverhandlung / -beratung mit Herrn Ing. 
Mellinger findet am Montag, 16. Februar 2015, von 9 bis  
12 Uhr im Marktgemeindeamt statt.

Die vollständigen Unterlagen sind bis spätestens eine Wo-
che vor diesem Termin beim Marktgemeindeamt einzu-
reichen. Bei Durchführung einer mündlichen Verhandlung 
(Bauverhandlung mit Augenschein an Ort und Stelle - hier 
werden die Beteiligten nachweislich seitens der Gemeinde 
geladen) sind die vollständigen Unterlagen bis spätestens 
drei Wochen vor diesem Termin vorzulegen. 

Selbstverständlich können Sie Ihr Anliegen auch persönlich 
am Bauberatungstermin im Marktgemeindeamt, ohne Plan-
vorlauf, dem Bausachverständigen des Bezirksbauamtes 
Ried im Innkreis für eine erste Beurteilung / Einschätzung 
vorbringen.

Mutterberatung
Die nächste Mutterberatung findet am Montag,  
16. Februar 2015 von 14:30 bis 16:30 Uhr in den Räumen des  
Eltern-Kind-Zentrums, Mitterdorf 14, statt.

In dieser Zeit ist Kinderärztin Frau Dr. med. Magdalena Staffl 
anwesend.

Ferialarbeitskräfte
Die Marktgemeinde nimmt heuer im Sommer wieder  
Ferialarbeitskräfte auf.

Schriftliche Bewerbungen sind an das Marktgemeindeamt 
zu richten.
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Müllabfuhr
Es wird darauf hingewiesen, dass die Mülltonnen am Abhol-
tag bereits ab 6:00 Uhr bereit zu stellen sind.

Kindergarteneinschreibung
Die Kindergarteneinschreibung findet am Dienstag, 24. Fe-
bruar 2015 von 8:30 bis 17:00 Uhr statt.

Allen Eltern, deren Kinder bis zum 1. September 2015  
30 Monate alt werden, werden noch nähere Informa- 
tionen zugesandt.

Forstpflanzenbestellung
Forstpflanzen können bis spätestens 1. März 2015 bei 
Johann Litzlbauer, Sparer, Arnberg 22, Tel. 20513 od. 6036 
bestellt werden.

Eltern-Kind-Zentrum der Kinder-
freunde
Das Programmheft liegt ab Mitte Februar bei allen Geschäf-
ten, Ärzten, Gasthäusern und im EKiZ zur Abholung bereit.

Das Programm ist auch auf der Homepage www.kinder-
freunde.cc/ekiz mettmach zu finden.
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Kursübersicht Februar 2015 
des Roten Kreuzes Ried im Innkreis

Veranstaltung Kursort Termin Beginnzeit
Erste-Hilfe-Grundkurs 16 Std. - Kurskosten 55 Euro
EH Ri 02 ganztags Bezirksstelle Ried 06.02.2015 08:00 Uhr

13.02.2015 08:00 Uhr
Babyfit - Kurs - für Babysitter, Omas und alle Interessierte! - Kurskosten 65 Euro
Babyfit	-	Kurs	Ried Bezirksstelle Ried 23.02.2015 15:00 Uhr

25.02.2015 15:00 Uhr

Anmeldungen: Gertraud Schiefecker 07752 81844 23
gertraud.schiefecker @o.roteskreuz.at ri-office@o.roteskreuz.at

Geschenktipp

Freibad-Saisonkarten

Beim Kauf einer Saisonkarte für das Freibad Mettmach ge-
währen wir bis 15. April 2015 einen Rabatt von 10 % auf die 
vom Gemeinderat beschlossenen Eintrittspreise.

Die Karten sind ab sofort zu folgenden Preisen im Marktge-
meindeamt erhältlich:

Erwachsene 37,80 Euro
Kinder bis 15. Lebensjahr 17,10 Euro
Schüler ab 15. Lebensjahr, 
Lehrlinge, Studenten, 
Präsenzdiener und Pensio-
nisten

19,80 Euro

Familien mit Kindern 
(Vorlage der Familienkarte 
des Landes OÖ)

56,70 Euro

Diese Karten sind ein schönes Geschenk für Ostern, zum 
Geburtstag, zum Muttertag, ...

Die aktuelle Eintrittsgebührenordnung ist auf der Home-
page der Marktgemeinde Mettmach www.mettmach.at 
unter Gemeinde und Service < Verwaltung < Verordnungen 
veröffentlicht.

Pflichten der Abfallbesitzer
Nach § 15 Abs. 1 AWG 2002 ist jeder Abfallbesitzer ver-
pflichtet, seine Abfälle so zu lagern, dass dabei die öffent-
lichen Interessen des AWG 2002 nicht beeinträchtigt wer-
den. Werden Abfälle am Straßenrand gelagert, führt dies zu 
einer Beeinträchtigung des Orts- und Landschaftsbildes und 
widerspricht somit der oben zitierten Regelung des Abfall-
wirtschaftsgesetzes. Als Abfallbesitzer ist bis zur Übernah-
me durch den Sammler noch der Liegenschaftseigentümer 
zu betrachten. Die Abfälle dürfen von den Liegenschaftsei-
gentümern (= Abfallbesitzern) nicht zum Zweck der Samm-
lung am Straßenrand gelagert werden. Jedenfalls sind Ab-
fälle, die in dieser Form bereitgestellt aber nicht abgeholt 
werden, umgehend wieder zu entfernen.

Soweit von der Sammlung Alttextilien oder andere Altstoffe 
aus dem Haushaltsbereich betroffen sind, ist auch hier eine 
Übergabe an private Sammler nicht erlaubt. Nach § 9 Abs. 
4 Z. 1 Oö. AWG 2009 sind diese Altstoffe in die dafür vor-
gesehenen Sammeleinrichtungen (ASZ) einzubringen oder 
an den dafür vorgesehenen Orten bereitzustellen. Bei der 
Lagerung am Straßenrand für die (unzulässige) Sammlung 
durch einen privaten Sammler handelt es sich um keine Be-
reitstellung an einem dafür vorgesehenen Ort.

Die Übergabe derartiger Abfälle an ein ASZ stellt einen 
wichtigen finanziellen Beitrag zur Aufrechterhaltung der 
Abfallbewirtschaftung in der Gemeinde dar, weil hier in der 
Regel Erlöse erzielt werden können, die dem Bezirksabfall-
verband zugutekommen und mit dem die Abfallgebühren 
gestützt werden.

So kann jede Person einen wichtigen Beitrag leisten, dass 
die Abfallgebühren möglichst niedrig gehalten werden kön-
nen.
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Aus der Schule geplaudert
Am 18.11.2014 besuchte uns Herr Denk aus Weng mit sei-
ner Reptilienshow in der VS Mettmach.

Die Kinder erfuhren viel Wissenswertes über Schlangen, 
Echsen und Spinnen und durften diese auch berühren.

Die gesamte Belegschaft der VS Arnberg besuchte am 
3.12.14 das Streichquartettkonzert „Der gestiefelte Kater“ 
im Sparkassenstadtsaal in Ried.

Beide Mettmacher Volksschulen beteiligten sich auch heu-
er wieder an der Aktion „Christkind aus der Schuhschach-
tel“ und lieferten insgesamt fast 70 Geschenkschachteln an 
arme Kinder aus der Ukraine.

Seit Dezember 2014 wird an der VS Mettmach Schulmilch 
aus einem Frankenburger Biobauernbetrieb angeboten.

Für die Morgenaufsicht in der VS Mettmach wurden aus 
den Einnahmen des Schulschlussfestes wieder einige tolle 
Spiele angekauft.

Am 18.12.14 gestalteten die Volksschü-
ler beider Schulen die Morgenmesse zum  
Anbetungstag der Pfarre mit Adventliedern und Texten.

Am 4. Adventsonntag boten die Arnberger Schüler beim 
traditionellen „Arnberger Advent“ den Besuchern in der 
zum Bersten gefüllten Filialkirche ein besinnliches aber 
auch lustiges Programm.

Die Mettmacher Schüler brachten ihre Darbietungen in 
einer Adventfeier am 23.12.14 mit Instrumentalstücken, 
Liedern und Gedichten und einem Hirtenspiel in der vollen 
Aula den geladenen Besuchern dar.

Die 3. Klasse der 
VS Mettmach 
nahm an der 
Leseaktion „Bü-
cherturm“ der 
OÖ Nachrichten 
teil und erreichte 
mit den gele-
senen Büchern 
eine Turmhöhe 
von 131 cm.

Die 3. und 4. Klasse der VS Mettmach besuchten am 
14.01.15 im Sparkassenstadtsaal in Ried die Veranstaltung 
„Body Rhythm Factory“ und machten mit Begeisterung 
beim Erzeugen von rhythmischen Klängen mit Alltagsge-
genständen und eigenem Körper mit.
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Sitzung

am Montag, 9. Februar 2015 um 19:30 Uhr

im Sitzungssaal des Marktgemeindeamtes

Tagesordnung

1. Begrüßung

2. Rückblick auf das Jahr 2014

3. Projekte im Jahr 2015

• Gestaltung des Grünstreifens vor der Tankstelle

• Saisonauftakt der Bewegungsarena Mettmach am 26.4.2015

• Ortsbildmesse in Gmunden am 30.8.2015

4. Ideen und Vorschläge von Bürgern von künftigen Projekten
    für ein lebenswertes Mettmach

5. Allfälliges

Alle Interessierten sind dazu herzlichst eingeladen!
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Dienstag 03.02.2015 19:00 bis 
20:30 Uhr

Line Dance Kurs  
für Anfänger

Gasthaus 
Kobleder Naturfreunde

Dienstag 03.02.2015 19:30 bis 
21:00 Uhr Gymnastik Turnsaal  

Kurhaus Aspach siehe Hompage!
Kneipp-Aktiv- 
Club Aspach-
Mettmach

Donnerstag 05.02.2015 14:00 Uhr Stammtisch Gasthaus 
Kobleder siehe Homepage! Seniorenbund

Donnerstag 05.02.2015 14:00 Uhr Faschingsgaudi
Gasthaus 
Fruhstorfer,
Lohnsburg

Seniorenring

Freitag 06.02.2015 07:30 bis 
21:00 Uhr Exkursion

Pühringer 
Kipperbau, 
Voestalpine Linz, 
Mostheuriger 
Möseneder

Ortsbauern- 
schaft  
Mettmach

Freitag 06.02.2015 18:00 Uhr Vollmondwanderung 
zum Höhwirt

Wanderung mit 
Klaus Katzlberger 
0664/6190102

Alpenverein

Freitag 06.02.2015 18:00 Uhr Seniorenhallenturnier Turnhalle der 
NMS UFC

Samstag 07.02.2015 09:00 Uhr Nachwuchs- u. 
Hobbyhallenturnier

Turnhalle der 
NMS UFC

Samstag 07.02.2015 13:30 Uhr Stammtisch Wirt in 
Kraxenberg

Pensionisten- 
verband

Sonntag 08.02.2015 10:00 Uhr Nachwuchs- 
hallenturnier

Turnhalle der 
NMS UFC

Dienstag 10.02.2015 14:00 Uhr Fasching Gasthaus Würzl,
Eberschwang Seniorenring

Dienstag 10.02.2015 19:00 bis 
20:30 Uhr

Line Dance Kur 
für Anfänger

Gasthaus 
Kobleder Naturfreunde

Dienstag 10.02.2015 19:30 bis 
21:00 Uhr Gymnastik Turnsaal 

Kurhaus Aspach siehe Hompage!
Kneipp-Aktiv- 
Club Aspach-
Mettmach

Mittwoch 11.02.2015 20:00 Uhr Bürgertag Gasthaus 
Kobleder

Bäuerinnen-  
und Frauen- 
gemeinschaft

Donnerstag 12.02.2015 14:00 Uhr Faschingsstammtisch Gasthaus 
Bogner-Hager Seniorenring

Donnerstag 12.02.2015 20:00 Uhr Stammtisch
Gasthaus 
Kaufmann, Wirt 
z'Wimpling

Kleine Maske 
erwünscht

Goldhauben- 
gruppe  
Mettmach

Samstag 14.02.2015 ganztägig
Schitour 
"Hoher Zinken" 
Osterhorngruppe

Schitour mit 
Engelbert Buchner 
07755/6160 

Alpenverein

Dienstag 17.02.2015 19:00 bis 
20:30 Uhr

Line Dance Kurs  
für Anfänger

Gasthaus 
Kobleder Naturfreunde

Veranstaltungen Februar 2015
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Dienstag 17.02.2015 19:30 bis 
21:00 Uhr Gymnastik Turnsaal  

Kurhaus Aspach siehe Hompage!
Kneipp-Aktiv- 
Club Aspach-
Mettmach

Donnerstag 19.02.2015 13:00 Uhr Monatswanderung Pensionisten- 
verband

Freitag 20.02.2015 20:00 Uhr Vereinsabend Gasthaus 
Kobleder Naturfreunde

Samstag 21.02.2015 16:00 Uhr Winterwanderung Mettmach Naturfreunde

Sonntag 22.02.2015 09:30 Uhr Vollversammlung
Gasthaus 
Stranzinger-
Maier

FF Mettmach

Sonntag 22.02.2015 13:30 Uhr Vollversammlung Gasthaus 
Kobleder

FF 
Großweiffendorf

Dienstag 24.02.2015 19:00 bis 
20:30 Uhr

Line Dance Kurs  
für Anfänger

Gasthaus 
Kobleder Naturfreunde

Dienstag 24.02.2015 19:30 bis 
21:00 Uhr Gymnastik Turnsaal  

Kurhaus Aspach siehe Hompage!
Kneipp-Aktiv- 
Club Aspach-
Mettmach

Samstag 28.02.2015 20:00 bis 
22:00 Uhr

Franziska Wanninger - 
AHOI be - guad is guad 
gnua

Gasthaus 
Kaufmann, Wirt 
z´Wimpling

KIMM

Sonntag 01.03.2015 10:30 Uhr Vollversammlung Feuerwehrhaus FF Arnberg

Sonntag 01.03.2015 13:30 Uhr Vollversammlung Feuerwehrhaus FF Neundling

Heizkostenzuschuss – 
Aktion 2014/2015
Für die Beheizung einer Wohnung – gleichgültig mit wel-
chem Energieträger – wird an sozial bedürftige Personen 
wieder ein Heizkostenzuschuss gewährt.

Dieser beträgt 152 Euro bei Unterschreiten der für die so-
ziale Bedürftigkeit festgelegten Einkommensgrenze und 76 
Euro bei deren Überschreitung um bis zu maximal 50 Euro.

Es muss sich bei dieser Wohnung um den Hauptwohnsitz 
handeln, die Wohnung muss ständig bewohnt sein.

Ein Rechtsanspruch auf den Heizkostenzuschuss besteht 
nicht!

Das monatliche Nettoeinkommen aller tatsächlich im Haus-
halt / der Wohnung lebenden Personen darf folgende Aus-
gleichszulagerichtsätze nicht überschreiten:

Alleinstehende: 872,31 Euro
Ehepaar/Lebensgemeinschaft: 1.307,89 Euro
je Kind: 163,66 Euro

Die Antragsfrist läuft bis 15. April 2015.

Formulare für die Beantragung des Heizkostenzuschusses 
sind im Marktgemeindeamt erhältlich.

Für die Anträge sind die Einkommensverhältnisse des Jah-
res 2014 anzuwenden.

Ein Heizkostenzuschuss kann nur jenen Personen gewährt 
werden, die auch tatsächlich für Heizkosten aufzukommen 
haben. Demnach ist die Gewährung eines Heizkostenzu-
schusses an jene Personen ausgeschlossen, bei denen ver-
traglich sichergestellt ist, dass für ihre Heizkosten Dritte 
aufzukommen haben (zum Beispiel im Rahmen eines Über-
gabevertrages).

In diesem Sinne gilt dasselbe für Personen, die ihren Brenn-
stoff aus eigenen Energiequellen abdecken.



de  Mettmache  Vereine

am 17. Februar 2015
von 14 bis 22 Uhr

am Marktplatz in 
Mettmach

treiben

Komm in einem lustigen  
Faschingskostüm  

und bring gute Laune mit!

Faschings-


